
H A U S O R D N U N G (Bestandteil des Mietvertrages) 
Ferienkolonie St. Georg e.V. in Heiligkreuzsteinach 

- ein Haus des BDKJ Mannheim und des BDKJ Heidelberg! - 
 
 

Wir freuen uns, dass Sie unser Haus für Ihren Aufenthalt ausgewählt haben und bieten Ihnen ein gast-
freundliches Haus mit vielen Möglichkeiten und eine Stätte der Begegnung. Da in unserem Haus 
verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Interessen zusammenleben, ist unser oberstes Gebot  
DIE GEGENSEITIGE RÜCKSICHTNAHME. 
Im Einvernehmen mit dem Verein der Ferienkolonie St. Georg e.V. übt die Hausleitung das Hausrecht aus. 
 

Zur Gewährleistung eines angenehmen Aufenthaltes sind folgende Regelungen einzuhalten: 
 

 An- & Abreise: Montags ist eine Anreise ab 13 Uhr möglich. Freitags ist eine Anreise ab 17 Uhr 
möglich. Abreise immer bis 13 Uhr (Abreisen an einem Sonntag können auch später erfolgen). Falls Sie 
an einem anderen Tag anreisen möchten, kann Ihnen nach Anfrage die Anreisezeit angegeben werden. 

 Bei Ihrer Anreise finden Sie die Zimmer in sauberem Zustand vor. Wir bitten Sie, diese auch wieder so 
zu verlassen.  

 Die Betreuer*innen werden gebeten, sich die Räume vor dem Bezug durch die Gruppe anzuschauen. 

 Bei der Abreise ist die Küche mit ihren Einrichtungen (Herd, Konvektomat, Kippfanne, etc.)  im 
sauberen zu Zustand zu übergeben. Die Kühlschränke müssen leer geräumt sein, es dürfen keine 
Essensreste in der Küche stehen. Der Müll ist nach Anordnung (von der Gemeinde bestimmte 
Mülltrennung) zu entsorgen. 

 Bei der Abreise ist nicht nur das Haus ordentlich zu übergeben, auch das Außengelände muss sauber 
hinterlassen werden. 

 Das Bemalen von Einrichtungsgegenständen und den Wänden ist verboten. 

 Das Lösen von Steinen aus der Hangbefestigung ist untersagt und wird, falls es doch geschehen sollte, 
als Schaden Ihnen in Rechnung gestellt. 

 Schäden im Haus und im Außengelände sind der Hausleitung unverzüglich zu melden. 

 Das von Ihnen benutzte Mobiliar im Haus und im Außengelände ist am Ende Ihres Aufenthaltes wieder 
an Ort und Stelle zu räumen. 

 Die Notausgangsbeleuchtung in den Zimmern muss instand gehalten bleiben. 

 Die Reinigung der Zimmer und der sanitären Anlagen ist während Ihres Aufenthaltes selbst 
vorzunehmen. 

 Die Betten sind vom Gast selbst zu beziehen und für die Dauer des Aufenthaltes selbst in Ordnung zu 
halten. 

 Bringen Sie bitte Leintuch, Decken- und Kopfkissenbezug mit. Alternativ können Sie auch einen 
Schlafsack mitbringen. 

 Es gilt das Jugendschutzgesetz. 

 Im ganzen Haus herrscht Rauchverbot. 

 Offenes Licht und Feuer sind im Haus streng untersagt. 

 Mit Rücksichtnahme auf die Nachbarschaft müssen alle Fenster und Türen ab 22 Uhr geschlossen 
sein. 

 Der Fußballplatz (Kunstrasen) des örtlichen Fußballvereins darf nur in Absprache mit dem Fußballverein 
benutzt werden. 

 Fahrzeuge müssen auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen abgestellt werden. Der Eingangsbereich 
des Hauses und die Zufahrt zum Haus müssen für eventuelle Notfahrzeuge unbedingt freigehalten 
werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen    HAUSORDUNG ERHALTEN 
 
 

 
Daniel Kunz    ___________________________________________ 
1. Vorsitzender                      Datum / Gruppe / Unterschrift 


